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Norm

Brüssel IIa-VO Art8

Brüssel IIa-VO Art20

Rechtssatz

Das Zuständigkeitssystem der Brüssel IIa?VO wird durch deren Art 20 jedoch nicht verdrängt. Es kann daher auch jenes

Gericht, bei dem die Hauptsache nach den Art 8 9 Brüssel IIa?VO anhängig ist oder anhängig gemacht werden kann,

Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erlassen. Art 20 Brüssel IIa?VO erfasst hingegen nur Maßnahmen von

Gerichten, die hinsichtlich der elterlichen Verantwortung nicht nach einem der erwähnten Zuständigkeitstatbestände

zuständig sind.Das Zuständigkeitssystem der Brüssel IIa?VO wird durch deren Artikel 20, jedoch nicht verdrängt. Es

kann daher auch jenes Gericht, bei dem die Hauptsache nach den Artikel 8, 9 Brüssel IIa?VO anhängig ist oder

anhängig gemacht werden kann, Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erlassen. Artikel 20, Brüssel IIa?VO

erfasst hingegen nur Maßnahmen von Gerichten, die hinsichtlich der elterlichen Verantwortung nicht nach einem der

erwähnten Zuständigkeitstatbestände zuständig sind.
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